
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1921/3/11 Os47/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1921

Norm

StPO aF §281 Z11 B

Rechtssatz

Wird der Ausspruch über die Strafe im Nichtigkeitsverfahren aufgehoben, so erfolgt die Neubemessung der Strafe

nach dem zur Zeit der Fällung des angefochtenen Urteils in Geltung gestandenen Rechte.

Entscheidungstexte

Os 47/21
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